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Wirkung entfaltet, dass die verbind-

lichen Mindestsätze der HOAI nicht 

mehr anzuwenden sind. 

Zwischenzeitlich hat der Gesetz- 

und Verordnungsgeber die Initiati-

ve ergriffen und einen Referenten-

entwurf zur Änderung der HOAI im 

Juli und August 2020 vorgelegt. Der 

Verordnungsentwurf wurde von der 

Bundesregierung abgeändert und 

am 16.09.2020 veröffentlicht. Die 

neue Fassung ist ab dem 01.01.2021 

in Kraft. 

Die nachfolgenden Ausführungen 

verschaffen einen groben ersten 

Überblick über die getroffenen Ver-

änderungen. 

1. 

Die Regelungen der HOAI bleiben 

weitestgehend erhalten. Die HOAI 

enthält die Vergütungshöhe für die 

Grundleistungen der von ihr erfassten 

Leistungsbilder. Die bislang zentra-

le Regelung zu den Mindest- und 

Höchstsätzen als verbindliches Preis-

recht ist dagegen gestrichen worden. 

Sie liefert künftig keinen zwingenden 

Vergütungsrahmen mehr, sondern nur 

noch Orientierungswerte. Nur für den 

Fall, dass die Parteien keine wirksame 

Honorarvereinbarung getroffen ha-

ben, greift die gesetzliche Fiktion der 

Geltung des Basishonorarsatzes, der 

letztlich dem bisherigen Mindestsatz 

entspricht.  

Auch wenn die Honorarparameter zu-

künftig nur Orientierungswerte dar-

stellen, wird das System zur Ermittlung 

des Honorars beibehalten. Die Grund-

lagen für das Verfahren der Honorar-

ermittlung sind weiterhin in § 6 HOAI 

n. F. aufgeführt. Es sind das Leistungs-

bild, die Honorarzone, die Honorartafel 

und die anrechenbaren Kosten. 
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Der EuGH stellte mit dem Urteil 

vom 04.07.2019 fest, dass die Bun-

desrepublik Deutschland durch Bei-

behaltung verbindlicher Honorare 

(Mindest- und Höchstsätze) für 

die Planungsleistungen von Archi-

tekten und Ingenieuren gegen die 

Dienstleistungsrichtlinie der EU 

verstößt. In der Folgezeit sind zahl-

reiche Entscheidungen der Ober-

landesgerichte zur Wirksamkeit 

vertraglich vereinbarter Honorar-

vereinbarungen ergangen. Die Ge-

richte bewerten die Auswirkungen 

auf laufende Verträge durchaus un-

terschiedlich. Schließlich richtete 

der BGH ein Vorabentscheidungser-

suchen an den EuGH. In diesem Zu-

sammenhang soll die Frage beant-

wortet werden, ob Art. 15 Abs. 1, 2 g 

und Abs. 3 der Dienstleistungsrich-

tlinie im Rahmen eines laufenden 

Gerichtsverfahrens zwischen Privat-

personen in der Weise unmittelbare 
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2.

Geändert wird das Formerfordernis 

für den Abschluss von Honorarverein-

barungen. Künftig können die Parteien 

eines Architektenvertrages zu jedem 

beliebigen Zeitpunkt eine Vergü-

tungsvereinbarung treffen, sie müs-

sen dabei nur die Textform wahren. 

Es genügt künftig auch eine E-Mail.  

Wichtig an dieser Stelle ist, dass der 

Architektenvertrag selbst weiterhin 

wirksam auch mündlich oder etwa 

per Handschlag geschlossen werden 

kann. Die Textform-Vorgabe bezieht 

sich allein auf die Honorarvereinba-

rung. Fehlt es bei dieser an der Text-

form, kann der Architekt nur den Ba-

sissatz als Honorar beanspruchen. 

3.

Mit dem Wegfall des zwingenden 

Mindesthonorarsatzes sind künftig 

Honorarvereinbarungen uneinge-

schränkt möglich. Die Parteien können 

insbesondere Pauschalhonorarverein-

barungen ohne Höhenbegrenzung 

treffen, ebenso wie Vergütungsver-

einbarungen nach Zeitaufwand oder 

die Honorarvereinbarung an das Sys-

tem der HOAI anlehnen.

Die Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB 

stellt das einzige Korrektiv im Hin-

blick auf die Honorarhöhe dar. Grund-

sätzlich ist zu berücksichtigen, dass 

ein grobes, besonders krasses Miss-

verhältnis den Rückschluss auf eine 

verwerfliche Gesinnung und damit 

auf einen sittenwidrigen Charak-

ter der Vereinbarung zulässt. Nach 

Rechtsprechung des BGH liegt ein 

auffälliges Missverhältnis dann vor, 

wenn die vom Schuldner zu erbrin-

gende Leistung um 100 % oder mehr 

über dem Marktpreis liegt.  Wird der 

Basishonorarsatz um 50% und mehr 

unterschritten oder wird der obere 

Honorarsatz um 100% überschritten, 

dürfte dies ein starkes Indiz dafür 

sein, dass ein auffälliges Missverhält-

nis vorliegt.

4. 

Neu ist auch in § 7 Abs. 2 HOAI n. F. 

die Verpflichtung des Auftragneh-

mers, den Auftraggeber, sofern es 

sich hierbei um einen Verbraucher 

handelt, vor Abgabe verbindlicher 

Vertragserklärungen zu Honorar-

vereinbarungen in Textform darauf 

hinzuweisen, dass ein höheres oder 

niedrigeres Honorar, als die in den 

Honorartafeln der HOAI enthaltenen 

Werte, vereinbart werden kann. Der 

Hinweis muss zwingend vor Abgabe 

der verbindlichen Vertragserklärung 
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erfolgen. Als Rechtsfolge nicht recht-

zeitig erteilter Hinweise sieht § 7 Abs. 

2 S. 2 HOAI n. F. vor, dass nur für die 

geschuldeten Grundleistungen das 

Basishonorar als vereinbart gilt, so-

fern ursprünglich ein höheres Hono-

rar vereinbart worden war. Liegt das 

Honorar aufgrund der Vereinbarung 

unterhalb des Basishonorarsatzes, 

bleibt es hierbei. Konkrete Auswir-

kungen hat die Verletzung der Hin-

weispflicht im Ergebnis folglich nur 

dann, wenn das vereinbarte Honorar 

höher liegt als der jeweilige Basis-

honorarsatz. Bei einem vereinbarten 

Honorar unter dem Basissatz führt 

das Unterlassen eines Hinweises da-

gegen nicht dazu, dass der Basissatz 

zu zahlen ist. Es bleibt bei dem »zu 

niedrigen« Honorar. 
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5. 

Fehlt eine Honorarvereinbarung oder 

liegt eine unwirksame Honorarver-

einbarung vor, ordnet § 7 Abs. 1 S. 2 

HOAI n. F. an, dass für die geschul-

deten Grundleistungen der Basis-

honorarsatz als vereinbart gilt. Die 

Basishonorarfiktion gilt auch bei 

Grundleistungen aus Anlage 1 (Bera-

tungsleistungen). Sind die Vorausset-

zungen des § 7 Abs. 1 S. 2 HOAI n. F. 

gegeben, ist die Höhe des Honorars 

bestimmt. Für den Anwendungsbe-

reich des § 632 Abs. 2 BGB, wonach 

bei fehlender Vergütungsvereinba-

rung die übliche Vergütung als ver-

einbart anzusehen ist, bleibt damit 

kein Raum 

6. 

Nach dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 S. 1 

HOAI n. F. richtet sich das Honorar nach 

der Vereinbarung, die die Parteien tref-

fen. Eine Beschränkung der Regelung 

zur Honorarvereinbarung auf Grund-

leistungen, Besondere Leistungen oder 

Beratungsleistungen ist nicht enthal-

ten. Nach dem veränderten Wortlaut 

in § 1 HOAI n. F. werden von dem An-

wendungsbereich  der Verordnung alle 

Leistungen und nicht, wie bisher, nur 

die Grundleistungen erfasst. 

Zusammenfassend kann also festge-

stellt werden, dass sich die Basisho-

norarfiktion auf alle Arten von Grund-

leistungen erstreckt, nicht aber auf 

die Besonderen Leistungen. Das Text-

formerfordernis des § 7 Abs. 1 S. 1 

HOAI n. F. erfasst demgegenüber alle 

Arten von Leistungen, auch diejeni-

gen der Anlage 1, ebenso wie die Be-

sonderen Leistungen. Die Einhaltung 

der Textform bei Honorarvereinba-

rungen ist also auch dann Wirksam-

keitsvoraussetzung, wenn Gegenstand 

der Vereinbarung eine Beratungs-

leistung oder eine Besondere Lei-

stung ist.

7. 

Fest steht, die Regelungen der HOAI 

können als Grundlage für die Ermitt-

lung der Honorarhöhe vertraglich 

vereinbart werden, müssen dies aber 

nicht. 

Die Honorarermittlung in den Ver-

tragsmustern der RBBau richtet sich 

weiterhin nach der Systematik der 

HOAI.  Meiner Einschätzung nach be-

steht bei der jetzigen Baukonjunktur 

kein Anlass, den Basissatz zu unter-

schreiten. Der EuGH hatte in seiner 

Entscheidung aus dem Jahre 2019 

ausdrücklich anerkannt, dass der Min-

dest- bzw. Basishonorarsatz dem Ziel 

einer qualitativen Planung und Über-

wachung der Bausicherheit dient 

und den Erhalt der Baukultur und 

des ökologischen Bauens rechtferti-

gt. Der EuGH bestätigte weiter, dass 

Mindestsätze dazu beitrügen, die Ge-

fahr zu begrenzen, dass durch einen 
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ruinösen Preiswettbewerb Qualitäts-

leistungen ausgeschaltet werden. Die 

jetzigen HOAI-Empfehlungen sollen 

Orientierung und Hilfestellung bei der 

Ermittlung angemessenen Honorars 

sein. Orientieren sich Parteien jedoch 

unter- oder oberhalb der Sätze, be-

steht die Gefahr, dass diese Vereinba-

rung zu einer unangemessenen oder 

gar sittenwidrigen Honorierung füh-

ren könnte. Es besteht also auch aus 

Sicht der Auftraggeber ein Bedürfnis 

nach einem angemessenen Honorar.
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